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Anlage 3 a 
Kassenartenindividuelle regionale Sondervereinbarungen 

 

AOK PLUS 

 
1. Leistungen, die nicht durch andere Vereinbarungen geregelt sind: 
 
1.1 Arztanfragen der AOK PLUS 
 

 Abr.-Nr. Vergütung 
 
Pauschale für Kopien je Seite 99500 0,15 € 
 
Abgrenzung der Leistungszuständigkeit bei verordneten Leistungen 
Arbeitsunfall/Berufskrankheit 99503 4,00 € 
 
Heilbehandlung/Versorgungskrankengeld nach BVG 99504 7,50 € 
 
Abgrenzung der Leistungszuständigkeit bei ärztlicher Behandlung 99505 7,50 € 
 
Abgrenzung Leistungszuständigkeit bei Arbeitsunfähigkeit, 
Arbeitsunfall/Berufskrankheit 99506 4,00 € 
 
Übermittlung von Behandlungsunterlagen/Dokumentationen zzgl. 
99500 99507 4,00 € 
 
Anfrage zum Unfallereignis 99508 4,00 € 
 
Anfrage zu Leistungen und Folgen im Zusammenhang mit einem 
Unfallereignis 99509 7,50 € 
 
Anfrage zur Einschätzung des Spätfolgerisikos mit einem 
Unfallereignis 99510 7,50 € 
 
Verordnung eines Bewegungstrainers 99511 2,00 € 
 
Verordnung eines Hilfsmittels 99512 4,00 € 
 
Verordnung eines Hilfsmittel zur Schlafapnoe-Behandlung, 
 zzgl. 99500 99517 7,50 € 
 
Anforderung von Unterlagen zur Vorlage beim MDK, zzgl. 99500 99523 4,00 € 
 
Ärztlicher Befundbericht zu medizinischen Leistungen zur Vorsorge / 
Rehabilitation (A3 beidseitig) zzgl. 99500 99524 7,50 € 

 
 
1.2  Sachkosten für Immunapherese bei rheumatoider Arthritis 
 
Auf Nachweis direkt mit der AOK PLUS abzurechnen. 
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2.  Leistungen, die in anderen Verträgen/Vereinbarungen geregelt sind:  

 
Bei den unter 2 aufgeführten Leistungen handelt es sich lediglich um eine vervollständigende 
Aufstellung. Die vertraglichen Grundlagen bilden die jeweiligen Vereinbarungen (z. B. Laufzeiten 
und Vergütungshöhen) und bleiben von dieser Aufstellung unberührt. 

 
 

2.1  Hautscreening für Versicherte ab vollendetem 14. Lebensjahr bis zum Alter von 
34 Jahren (gemäß Modellvorhaben nach § 63 ff. SGB V)  

 
  Abr.-Nr. Vergütung 

Dermatologische Leistung, Früherkennungsuntersuchung auf 
Hautkrebs 
 

99190 26,00 € 

Exzisionen am Körperstamm und Extremitäten 99190 A 15,00 € 

Exzisionen am Kopf, Gesicht oder Händen 99190 B 26,00 € 

Histologische oder zytologische Untersuchung eines Materials 
analog GOP 19310 EBM 
 

99190 P 9,00 € 

Zuschlag zur Abr.-Nr. 99190 P für histologische oder zytologische 
Untersuchung eines Materials unter Anwendung von 
Sonderverfahren, analog GOP 19312 EBM  
 

99190 Q 6,00 € 

Kostenpauschale für histologisches Versandmaterial 99190 H 2,60 € 

 
 

2.2 Information über Sekundärprävention gemäß Vertrag 
 
- ärztliche Beratung, Information und Befürwortung der Maßnahme  
 

 Abr.-Nr. Vergütung 

Programm „Herz-Kreislauf“ 99008H 4,50 € 

Programm „Rücken“  99008R 4,50 € 

Programm „Metabolisches Syndrom“ 99008M 4,50 € 

Programm „Ernährungsberatung“ 99008E 4,50 € 

 
- Abschlussuntersuchung des Arztes  
 

 Abr.-Nr. Vergütung 

Programm „Herz-Kreislauf“ 99006H 10,50 € 

Programm „Rücken“  99006R 10,50 € 

Programm „Metabolisches Syndrom“  99006M 10,50 € 

Programm „Ernährungsberatung“ 99006E 10,50 € 

 
 


